
KANURENNSPORT 
 

1. Leistungsvoraussetzende Kriterien 
       1.1. Allgemein athletische Kriterien 

Schulsportnote 2  
Teilurteile zum Niveau der: 

 Wettkampfleistung (Rangliste) 

 physischen Wettkampf- und Trainingseigenschaften 

 vielseitigen konditionellen Ausbildung 

 technisch- koordinativen Ausbildung 
 

      1.2. Interesse für die Sportart, Willen und Bereitschaft zum Leistungssport, 
bisherige sportliche Betätigung in einem Kanuverein, 
Schwimmnachweis, gesundheitliche Tauglichkeitsuntersuchung, biologisches Alter 
und zu erwartende Körperhöhe 

 
2. Aufnahmekriterien 

       Aufnahmeklasse: 7. Klasse  (Empfehlung Gymnasium bzw. Realschule) 
             gute schulische Leistungen, Erfüllung der unter Punkt 1.1 und 1.2 genannten Schwerpunkten 

 
 Quereinsteiger bis Klasse 12 

Bundes- und Landeskader mit leistungssportlicher Perspektive sowie Sportler aus anderen 
Sportarten mit einem hohen allgemeinathletischen Ausbildungsniveau (Sportartenwechsler) mit 
Empfehlung des jeweiligen Fachverbandes / Vereinstrainer. 

Die leistungssportliche Laufbahnbestätigung erfolgt zur 9. sowie zur 11. Klasse. Berücksichtig werden 
Landes- und Bundeskader mit weiterer leistungssportlicher Perspektive. Die Zusammenfassung der 
unter Punkt 1.2 führt zu einem Gesamturteil. Wesentliches Kriterium ist die bisherige 
Wettkampfleistung und die künftige Entwicklung der Sportler sowie die Erfüllung der 
Leistungsvoraussetzungen und Leistungsorientierungen der Rahmentrainingskonzeption des 
Deutschen Kanu Verbandes.  
 

3. Grobzeitraster der Überprüfungen 

Aufnahme 7. Klasse 

 

Test Veranstaltung Termin 

1 Regionale Wettkämpfe u. Berliner Meisterschaften Mai / Juni 

2 Schülermehrkampf Mai / Oktober  

3 Aufnahmeüberprüfung Januar 

Aufnahme Quereinsteiger 

 

Test Veranstaltung Termin 

1 Wettkämpfe (Regional- und Deutsche 
Meisterschaften 

Mai / Juni 

2 DKV Test / LKV Test April / Mai / Oktober 

3 Aufnahmeüberprüfung Januar 

 
4. Verantwortlich für das Gesamturteil der sportfachlichen Entscheidungen 

Zu Fragen der Aufnahme und dem Verbleib am SLZB entscheidet eine Kommission, 
bestehend aus 4 Personen (2 Landestrainern des Fachverbandes und 2 Lehrer-Trainer 
der sportbetonten Schule). 

 
5. Zuständigkeit / Ansprechpartner: 

Landes- Kanu- Verband Berlin e.V. 
Leitender Landestrainer 
André Heinrich 
Eisenhammerweg 22a, 13507 Berlin 
E-Mail: heinrich@kanuverbandberlin.de 

mailto:heinrich@kanuverbandberlin.de

